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96 Aufhebung verschiedener Allgemeinverfügungen der 
Stadt Köln zu kontaktreduzierenden Maßnahmen zur  
Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach dem  
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions- 
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 
hat mit Aufhebungserlass vom 1.4.2020 diverse Erlasse, mit 
denen die Stadt Köln zum Erlass von Allgemeinverfügungen 
angewiesen wurde, aufgehoben, weil es nach der Gesetzge-
bung des Bundes zum Infektionsschutzgesetz und der Aktua-
lisierung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 eine Bereinigung der örtlichen 
Regelungen für sinnvoll hält. In Kraft geblieben sind demge-
genüber zunächst Erlasse zu Schulen, Kindertageseinrich-
tungen und Tagespflegeeinrichtungen, tagesstrukturierenden 
Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe sowie von inter-
disziplinären und heilpädagogischen Frühförderstellen, heilpä-
dagogischen Praxen und Autismuszentren sowie zur Leitlinie 
zur Bestimmung des Personals kritischer Infrastrukturen.

Der Aufhebung der Erlasse und der Aufforderung des Landes 
zur Aufhebung der insoweit ergangenen Allgemeinverfügun-
gen trage ich hiermit durch Aufhebung folgender Allgemein-
verfügungen mit Wirkung für die Zukunft Rechnung:

1.	 Allgemeinverfügung der Stadt Köln zum Verbot von Veran-
staltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern/Teil-
nehmern zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten 
nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-
gesetz) vom 10.3.2020, Amtsblatt Stadt Köln 2020, Son-
dernummer 12, S.383;

2.	 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 14. März 2020 
zum Verbot von Veranstaltungen und bestimmten Gaststät-
ten zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach 
dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz), 
Amtsblatt Stadt Köln 2020, Sondernummer 17, S. 394;

3.	 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 14. März 2020 
über ,,Besuchseinschränkungen für vollstationäre Pflege-
einrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, 
in denen besonders schutzbedürftige Personen leben 
sowie für anbieterverantwortete Wohngemeinschaften 
im Sinne des § 24 Abs. 3–5 Wohn-und Teilhabegesetz“, 
Amtsblatt Stadt Köln 2020, Sondernummer 17, S. 396;

4.	 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 16. März 2020 zu 
weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Bekämp-
fung von übertragbaren Krankheiten nach dem Gesetz zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz), Amtsblatt Stadt 
Köln 2020, Sondernummer 18, S. 401;
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5.	 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 18. März 2020 zu 
weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Bekämp-
fung von übertragbaren Krankheiten nach dem Gesetz zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz) Amtsblatt Stadt 
Köln 2020, Sondernummer 20, S. 427;

6.	 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 19. März 2020 zu 
weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Bekämp-
fung von übertragbaren Krankheiten nach dem Gesetz zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz) Amtsblatt Stadt 
Köln 2020, Sondernummer 22, S. 436;

7.	 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 20.03.2020 zur 
Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Ver-
sorgung im Rahmen der Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (In-
fektionsschutzgesetz – IfSG) Amtsblatt Stadt Köln 2020, 
Sondernummer 24, S. 443;

Diese Aufhebungsverfügung tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Begründung:
Das Bedürfnis und die Berechtigung für die nun aufgehobenen 
Regelungen der Stadt Köln sind durch das Inkrafttreten höher-
rangiger bundes- und landesrechtlicher Regelungen entfallen. 
Die Aufhebung der Allgemeinverfügungen dient der Rechts-
klarheit.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Aufhebungsverfügung können Sie innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Köln, Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen
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